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*,q.. . n: ::Q_ • 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1 der Beilagen): 'Art. I Z. 1-3 des Entwurfes führen im gegen
Bundesgesetz, wodurch das Patentschutz- wärtigen Text des Patentschutz-überleitungs
Überleitungs gesetz 1950, BGBl. Nr. 128, gesetzes die durch die Schließung der Frist erfor-

abgeändert wird. _. derlichen Abänderungen durch. Für die Abgabe 
§ 13 des Patentschutz-überleitungsgesetzes der Priöritätserklärung, d. h. die Angabe des 

gewährt den Patentanmeldern eine über den Landes und des Tages der' Anmeldung, deren 
Pariser Unionsvertrag zUm Schu.tz des gewerb- Priorität in Anspruch genommen wird, soll eine 
Fiehen Eigentums' weit hinausgehende Begün- Fr-i~e VQn drei Monaten. tlach der' Anmeldung in 
stigung hinsichtlich des Prioritätsrechtes.. Die' Os:t~neid:t fe~t:gese~~t wer-den. 
Fris.t, innerhalb welcher solche prioritätsoegün- Die Erlaut-ßrnd~a Bemerkungen in der Regie
stigte Anmeldungen beim ÖSterreichischen rungsvorlage zu Art. I Z. 3 des E.n,twu.rfes 
Patentamt eingebracht werden mUssen, ist im enthalten im vorletzten Satz offenbar einen 
§ 13 nicht bestimmt, sondern soU durch 'Verord- Schneibfehler, und dieser- Satz hätte nichtig zu 
nung festgesetzt werden. In allen Kreisen der la.1-He.n: ;>Em~p.rt;:4.I;Qd. deQ ulilJer Z .. 1 U!1.d 2 
Wirtschaft besteht eine einhellige Ansicht dar- . behl111delte!J., }l;.l1Qenl)}gell werden hinsichtlich d<;s 
über, daß die eheste Schließuag dieser Frist im § 13 die Friste.n. für - d~e Anträge. auf Weiter., 
Interesse der österreichischen Wirtschaft dringead . behandlungen von Anmeld\HlgeI1, die, vQr In
geboten ist. Es sind nua verschieden.e Zweifel krafttreten . des Patent-UG. bereits eiJ;lgelangt 
aufgetaucht, ob die im Gesetz vorgesehene Ver~ si!ld~ mit 3Q. No v e. m per 1 Cj53 begrenzt." 
ordnung, weiche das Ende dieser Frist be.stimmen (Im Text heißt es irrtümlich 2~. Feber 1954.) 
sollte, auch einer überprüfung vom Standpuakt Der Artikel 11 des E!J.,twurfes ist d;tdurw. 
der Bundesverfassung standhalten würde. Man he:di!lgt, daß die frist f~r die l\bg;lhe der rrio~ 
hat erklärt, daß es durch diese Verordnungs~ ritätserklärung deq:eit; sechs M<?nl1.ttl btlträg~ \lng 
ermächtigung in das Beliebende~ Bundesmirii~ durch die Noyelle a\lf drei M.ol1ate hera\lgesetzt 
steriums für Handel und Wiederaufbau gestellt wird. Artikel 11 s<;>11 dk }q1rnelc!er, die bereits 
sei, einen gesetzlich geregelten Zustand abzu~ vor Inkrafttreten des EQ.twurfes ia Qsterreich 
ändern oder aufrechtzuerhalten. Dadurch eiQ.e PateQ.tanmelduQg ei~ge/;m~Ght \lnd Hilit der 
erhielte die Verordnung den Charakter ei!J.er sechsmonatigen frist gereenl1et habe.Q, vor. Na~h~ 
gesetzesvertretenden Verordnung, was nach teilen schützen, inde-rn er beHimmt, daß fUr 
Art. 18 der Bundesverfassung nicht zulässig sei. 'diese Anmeldungen die PriQrüätserklärl.mg'!-llm. 
Durch den von der Bundesregierung vorgelegtel,1. weiterhin durch'sechs Mcma.te l1Q~egebe{J. Werden 
Ges·etzentwurf soll, um allen Eventualitätet1 kann, . . . 

- vorzubeugen, das, was vom Patentschutz-über-
leitungs gesetz einer Verordnung des Bundes- Anikellll enthält die Vc:),ll~ugSiklauseL' 
ministeriums für Handel und Wiederaufbau Der I-Iapdds,lUssclmß hat .zur Y6rberatung' 
überlassen wurde, durch eine 2\nderung des der Regieru!lgsvorlage zun~cltst eipe!J. Un~erau~: 
Gesetzes selbst durchgeführt werden, nämlich die schuß eingesetzt, ,dem die A.b:geordnetc!1 
Frist für die Einbringung der prioritätsbegün~ Eben b ich 1 e r, Hol 0 u b e k, K ö e k, 
stigten Patentanmeldungen mit einem be- D r. Mi g s e h, D r. Re i set bau e r, 
stimmten Zeitpunkt, als welchen die Regierungs- D r. T s e 1i ade kund W a 1.1 n e r (Bericht
vorlage den 30. November 1953 vorschlug, erstatter) angehörten. Der Unterausschuß tagte 
geschlossen werden. am 15. Mai 1953. 
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Auf Antrag des Unterausschusses wurde die 
Abänderung der Regiem,UlJgsvorlage dahingehend 
beschlossen, .daß die Frist für die Einbringung 
der prioritätsbegünstigten Patentanmeldungen 
um einen Monat, das ist also his 31. Dezem
ber 1953, erstreckt wird. Der Ausschuß ließ sich 
hielbei von der Erwägung le1ten, daß ein Groß
teil der Anmelder ihren Wohnsitz in übersee 
haben und die ZIllr Anmeldung zur Verfügung 
gestellte Zeit zu kurz erscheint. Da die Abgabe 
der Priorutätserklärung ,innerhalb von drei 
Monaten nach der Anmeldung in österreich er-

Wallner, 
Berichtersta tter. 

folgen muß war auch die Verlänger.uIlig der 
'f . ursprünglich hiefür estgesetzten Fnst vom 

28. Feber 1954 au:f den 31. März 1954 not
wendig. 

Der Handelsausschuß stellt sonach ,auf Grund . 
seiner Heraoung den A n tra g, der Nationalrat 
wdlle dem a n g e s chI 0 s sen enGe set z- . / ._ 
e n t w u r f die verfassungsmäßvge Zustimmung 
erteilen. 

W,ien, am 21. Mai 1953. 

Kostroun, 
Obmannstellvertreter . 

. ;. 
Bundesgesetz vom 1953, wo-

durch das Patentschutz-überleitungsgesetz 
1.950, BGBI. Nr. 128, abgeändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Patentschutz-überleitungsgesetz 1950, 
BGBl. Nr. 128, in der Fassung der Gewerbl. 
Rechtsschutz-Novelle 1951, BGBl. Nr. 210, wird 

",abgeändert wie folgt; 
1. § 13 Abs. 1 erster Satz lautet: 
"Derjenige, der nach dem 12. März 1937 ein 

Gesuch um ein Erfindungspatent oder ein Ge
brauchsmuster in einem anderen Land als in 
österreich vorschriftsmäßig hinterlegt hat, oder 
sein Rechtsnachfolger genießt zum Zweck der 
Hinterlegung in österreich bis rLUm 31. De
zember 1953 ein Pmoritätsrecht." 

2. § 14 Abs. 2 Z. 1 lautet: 
,,1. Die Prioritätserklärung ist innerhalb der 

Frist von drei Monaten nach dem Tag der im 
Inland bewirkten Anmeldung abzugeben. Ge
währen andere Staaten österreichischen Staats
bürgern oder jenen Personen, die ihren W ohn
sitz (Sitz) in österreich haben, in dieser Bezie
hung eine weitergehende Begiinstigung, so ist 
die Frist für die Angehörigen dieser Staaten in 
demselben Ausmaß, höchstens jedoch bis zum 
31. März 1954, verlängert. Innerhalh derselben 
Frist kann die Berichtigung der Prioritätserklä
rung beantragt werden. Durch eine Kund
machung des Bundesministeriumsfür Handel 

und Wiederaufbau im Bundesgesetzblatt wird 
festgestellt, inwieweit danach die Frist zugun
sten der Angehörigen anderer Staaten verlängert 
ist. Bei Anmeldungen, die in der Zeit vom 
13. August 1945 bis 19. Juli 1947 bewirkt wur
den, endet die Frist zur Abgabe der Prioritäts
erklärung am 31. März 1954." 

3. § 20 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Beim Patentamt in der Zeit vom 13. Au

gust 1945 bis 19. Juli 1947 eingereichte Patent
anmeldungen werden über Antrag ,als Anträge 
beziehungsweise Anmeldungen im Sinne von § 6 
Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 8 Abi>. 1 und 2 und § 13 
weiterbehandelt. Anträge auf Weiterbehandlung 
im Sinne von § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1 und § 8 
Abs. 1 und 2 sind innerhalb der Frist des § 9 
Abs. 2, Anträge auf Weiterbehandlung im Sinne 
des § 13 bis zum 31. Dezember 1953 dnzu
bringen." 

Artikel lI. 

Auf Patent anmeldungen, die in der Zeit vom 
19. Juli 1947 bis zum Inkrafttreten dieses Bun
desgesetzes bewirkt werden, finden die bisherigen 
Bestimmungen über die Fristen für die Abgabe 
der Prioritäts erklärung und ihre Berichtigung 
mit der Einschränkung Anwendung, daß diese 
Fristen spätestens am 31. März 1954 enden. 

Artikel III. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau betraut. 
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